9. JANUAR 2026 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahl der Abgeordnetenkammer und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien im Hinblick auf das Einfrieren der Pauschalbeträge und das Aufheben der Indexierung der Finanzierung der politischen Parteien für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029


(Belgisches Staatsblatt vom 10. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


9. JANUAR 2026 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahl der Abgeordnetenkammer und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien im Hinblick auf das Einfrieren der Pauschalbeträge und das Aufheben der Indexierung der Finanzierung der politischen Parteien für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 77 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In Artikel 18 des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahl der Abgeordnetenkammer und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Januar 2025, wird Absatz 2 wird folgt ersetzt:

"In Abweichung von Absatz 1 werden für die Haushaltsjahre 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029 die in Artikel 16 Nr. 1 und 2 festgelegten Beträge mit 1,7150 beziehungsweise 1,4637 multipliziert. Indexanpassungen, die in den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 nicht angewandt worden sind, führen zu keiner rückwirkenden Ausgleichszahlung. Sie gelten als endgültig nicht gewährt."




Art. 3 - Vorliegendes Gesetz wird wirksam mit 3. Februar 2025.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 9. Januar 2026


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sicherheit und des Innern
B. QUINTIN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

